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Bekanntmachung
flfcer bk fcntelbamg von Wertpapieren . Vom 23 . August 1916.

Ter Bundesrat hat ans Grund des ß 3 des Geseps über
die Ermächtigung des Bundes rars zu wirtschaftlichen Maß¬
nahmen usw . vom 4. August 1914 (Reichs -Gesetzblatt D. 327)
folgende Verordnung erlassen:

§ 1. Nach Maßgabe der vom Reichskanzler zu erlassenden
Vorschriften sind anznuvelden : ,

1 . die Wertpapiere , die sich im Ausland besuchen,- soweit s:e
natürlichen oder juristischen Personen gehören , die im
Inland ihren Wohchitz oder dauernden Slufenthalt oder
chren Sitz haben:

3 . die im Inland beEndlichen Wertpapiere , aus denen ein
im Ausland ansässiger Schuldner haftet oder durch die
eure Beteiligung cm einem im .Ausland ansässigen Urtter-
nehmen verbrieft wird , einschließlich der Zeugnisse über
Beteiligungen au ausländischen Aktiengesellschaften.

§ 2 9luf Erfordern der vom Reichskanzler mit der Ent-
geaennahine der Anmeldungen beauftragten Stell « : ist i-ekep*
Mann verpflichtet , binnen einer von der Anmeldestelle festzn-
setzerchen Frist eine Erklärung darüber abzugebeu , ob bei ihm
die Voraussetzungen der Aruneldepfticht vorliegen , sowie eine
abgegebene Erklärung oder Anmeldung durch nähere Aüskünftg
Ku ergänzen . , . .

ß 3 . Tie Mit der Entgegeunähme oder Bearbeitung der
Anmeldung befaßten Personen sind verpflichtet , über die aus
Anlaß der Anmeldung tzu ihrer Kenntnis gelangten Verhält¬
nisse Verschwiegenheit zu beobachten.

§ 4 . Ter Reichskanzler kann Ausnahmen von den Vor¬
schriften dieser Vewvdmmg zulasse:: .

8 5 . Mit Geldstrafe bis zu einlausendfünfhundert Mark oder
mit Gefängnis bis zu drei Monaten wird bestraft:

1. wer vorsätzlich de:: gemäß 8 1 ergehenden Anordnungen
des Reichskanzlers über die Anmeldung oder einer ge¬
mäß 8 2 ergehenden Aufforderung nicht oder nicht innere
halb der vvrgeschriebeuen Frist nachtommt;

2 . wer bei der Anmeldung oder bei einer nach § 2 ab zu-
gebei:den Erklärung oder dluskunft wissentlich unvollstän¬
dige oder imrichtige Angaben Macht:

3 . wer den Vorschriften des 8 3 zuwider Verschwiegenheit nicht
beobachtet.

In dein: Falle der Nr . 3 tritt die Verfolgung nur auf An¬
trag ein.

8 6 . Tie Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung
ftr Kraft.

Berlin , den 23 . August 1916.
Ter Stellvertreter des Reichskanzlers.

Dr . Helfferich.

r-  Bekanntmachung
über die Aiuneldung von Wertpapieren . Vom 23. August 1916.

«luf Grund des § 1 der Beiordnung über die Anmeldung
Von Wertpapieren vom 23 . August 1916 'Reichs -Gesetzbl. S . 952)
wi^ >chlgendes bestftniint:

Artikel  1 . Unter den im § 1 der Bevo:dm :ng bezeich
netcn Voraussetzungen sind anzumelden:

1. Aktien, Kuxe , Interiinsscheine und andere LSertpapiere,
durch die eü:e Beteiligung an einem Unternehmen ver^
brieft nnrd , einschließlich der Zeugnisse über die Beteili-
gu,rg an ausländischen Slktieugesellschaften:

2 . aus den Inhaber lautende oder durch Jrchossamertt über¬
tragbare Schuldverschreibungen oder vertretbare andere
Wertpapiere.

Ausgenommen von der Anmeldepflicht sind : Erneuerungs-
scheine (Talons ), Zins - nnd GcwrnnanteÜscheine . Banknoten und
Papiergeld , Wechsel und Schecks.

Nicht anzumelden sind feriwr Wertpapiere , die einer ans
Grnnd des Tarlehnskaffengesetzes von: 4. August (Reichs-Gesetzbl.
S . 340 . errichteten Darlehenskasse verpfändet sind.

i>l r t i ke l 2 . Z :rr Anmeldung ve:-pftichtet ist, sofvrn die
Wertpapiere einem inländische,: Kaufmann im Betriebe seines
Handelsgewerbes oder einer inländischen Sparkasse oder Kredit¬
anstalt unverschlossen zur Verumhrnug oder als Pfand über¬
geben sind, derjenüie , der sie im (̂ ivahrsam hat oder zuu^
Zwecke der Venvabrnng oder Berpsändut :g ins Ausland ,veiler-
gegel>en lwi , in: übrigen der Eigentümer od.n in dessen Verhinde¬
rung sein Vertreter.

Tie dlumeldung kann unterbleiben , luam fest steht, daß das
Wertpapier einein Auslände :- gehört , der nicht Angehöriger eines!
feiift>lichen Staates ist.

Artikel  3 . Tie Anmeldung hat nach Maßgabe des An¬
meldebogens bei der Reichsbankhauptstelle . Reichsbankstelle oder
Reichsbanknebenstelle , in deren Bezirk der Anuveldepflick)tige seinein
Wohnsitz, dauernden Aufenthalt oder Sitz stat , in Berlii : bei dem
Kontor der Reichshauptbank für Wertpapiere zu erfolge :: .

Artikel  4 . Maßgebend für die Annkldung ist der Stand
an: 30 . September 1916.

Artikel  5 . Die Aiüneldung hat bis zum 31 . Oktober 1916
zu erfolgen : dem Anmeldepflichtigen kann auf seinen Antrag von
der Anmeldestelle eine Nachfrist gewährt werden

Artikel  6 . Die Bekanntmachung tritt mit dem Tage der
Verkündigung in Kraft.

Berlin , den 23 . August 1916.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers

Dr. L elfferich.

Bekanntmachung
betreffend die Ueberwachung und zwangsweise Verwaltung aus¬

ländischer Unternehmungen . Vom 24 . August 1916
Der Bundesrat hat Luf Gmnd des 8 3 des Gesetzes über die

Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlich« ! Maßnahme !! Usw.
vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 327  folgende Verordnung
erlassen:

8 1. Zwangsvollstrockungeu , Arreste , einstrveilige Verfügungen
und Konkursanträge gegen das Vermögen , das einer staatlichen
Aufsicht oder Verwaltung nach Maßgabe der Verordnungen vom
4 . September und 26 . Mvember 1914 , sowie vom 10. Februar
1916 (Reichs-Gesetzbl. 1914 S . 397 , 4L? : 1916 S . 89) untersteht,
könne:: nur mit Genehmigung der Lcrndeszeutralbehörde erfolgen.
Soweit nach dem Inkrafttreten der Verordnung über die An¬
meldung des im Julande befindlichen Vermögens von Angehörigen
feiMicher Staaten vom 7. Oktober 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 633)
Zwangsvollstreckungen , Arreste oder einstweilige Verfügungen er¬
folgt falb , kann die Aufsichtsperson oder der Verwalter mit Geneh-
nehmigung der Landeszentralbehörde die Aufhebung verlangen.

8 2. Ist Vermögen nach Maßgabe der Verordnungen vom
26 . November 1914 und vom 10. F ^ ruar 1916 unter Verwaltung
gestellt, so kann der Verwalter ungeachtet der Vorschrift des § 2
der Berovdmmg , betreffend Zahlnngsverbot gegen England , vom
30 . September 1914 (Reichs -Gesetzbl. S . 4211 die Erfüllung ver-
mögensrechtlicher Arffprüche fordern : die Stundung endet mit dem
Abbiuf eines illhvnats nach der Aufforderung zur Leistung.

Endet bei eiuem Wechsel, bei ivelchern durch die Stundung ge¬
mäß 8 4 der Verordnung vom JW. September 1914 die Protesterhe
bung hinausgeschoben ist, die ^rttuchung ans Grnnd der Vorschrift
des Abs. 1, so bleiben gleichwohl die Protesterliebung und der Rück¬
griff aus dem Wechsel bis auf weiteres ausgeschloffen . Diese Vor¬
schrift ftndet auf Schecks entsprechende Anweisung.

8 3. Die Berordnurp ; tritt urit dein Tage der Verkündung tu.
Kraft . Der Reichskanzler bestimntt den Zeitpunkt des Außer»
kvafttreteus.

Berlin,  den 24 . August 1916.
Ter Stellvertreter des Reichskanzlers

Dr . H elfferich

Bekanntmachung
über Druckpapier vom 22 . August 1916.

Auf Grtlnd der Verordnung des Bundes cats über Druckpapier
vom 18 . April 1916 (Reickisges.-Blatt S . 306 :vird folgendes be-
stiurmt:

Verleger und Drucker vou Zeinuigen , dre aus masckm̂ uglattem,
holzhaltigem Druckpapier gedruckt werde::, sowie alle sonstign Per¬
sonen, die unbedrncktes Papier der' genamtten Art im Betrieb ihres
Getverbes beziehen, dürfen im Monat September 1916 solchsj
Papier nur in den Meiuren beziel̂ n , die rür sie von der Kriegst
ivirtschaftsstelle ftir 4>as Deutsche Zeitnngsgeivcrbe in Berlin fest¬
gesetzt werden . Tie Festsetzung geschkb: nach dem Grundsatz , daß
die Hälfte derftemgen Memp-n bezogen toerden darf , deinen Bckzibg
auf Grund des 8 1 der BeLinntniacimug über Druckpapie : t*on:
20 . Juni 1916 Reichs-Hksetzbl. S . 534 - in der Zeit v »n 1. Juli
bis zum 31 August 1916 gestattet war . Im übrigen bleiben die
Bestimmungen der Bekannt mackmnq über Dr,nkpaprere vom
20 . fami 4916 (ReicksGesetzbl . S . 534 ^ u,n »ermä >ert m Kraft.

Berlin,  den 22 . August 1916
Der Stellvertreter deZ Reichskanzler - .

Dr. Helfferich.
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Bekanntmachung
betreffend Ergänzung der AüsführimgsbestimmLuigen zur Verord¬
nung über den Verkehr mit Seife, Seifeupulver und anderen fett¬
haltigen Waschmitteln vom 21. Julr 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 766),

Vom 28. Migiust 1916.
Auf Grund des ^ 1 der Bekanntmachungüber den Verkehr

mit Seife, Seifeupulver und anderen fetthaltigen Waschmitteln
vom 18. April 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 307) wird folgendes be¬
stimmt:

Artikel  I . Iw 8 3 Nr. II der Bekanntmachung, betreffend
Mlsfühnmgsbestimmungenzur Verordnung über bert Verkehr mit
Seife, Seifen Pulver und anderen fetthaltigen Waschmitteln- vom
21. Jirli 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 766) wird hinter den Worten:

, „und für Schornsteinfeger" eingefngt: „sowie für Land- und
Schi sfs kesselreii liger"

Ä!rt ikel  II . Die Bestimmung tritt Mit dem Tage der Ver¬
kündung in Kraft.

Berlin,  den 28. Ajugjust 1916.
Ter Stellvertreter des Reichskanzlers.

_ Pr . Helfferich. _
AusführirngHbestimmurrgen

äitr Verordnung des Bundesrats voM 18. Llpril 1916 über die
Einfuhr von Eiern. Vom 16. August 1916.

,lT v ^ S .̂ und des § 3 Satz 1 der Verordnung des Bnndesrats!
Über die Einfuhr von Eiern vom 18. dÜprll 1916 (Reichs-Gesetzbl.
>L>. 299) bestimme ich:

% Berocbmmg über die Einfuhr von Eiern vom 18. April
1916 findet auf die Einfuhr von Eiern aus den besetzten Gebieten

.Anwendung.
Berlin  den 18. August 1916.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers.
v , Pr . Helfferich.

Bekanntmachung
über Eier. Vom 1. September 1916.

^ ^ graphisck>er Mitteilung des Kriegsernährungsamtes
vom 30. v Mts . innrd das Inkrafttreten der §§ 6, 6, 10 und 11

Über Eier vom 12. August 1916 (Reichs-Gesetzbl.
S . 9 .̂7) auf dcu 18. September 1916 hinausgerückt

Darmstadt,  den 1. September 1916.
Großherzoglichcs Ministerium des Innern

v. Hombergk.

Bekanntmachung.
gl N . Kaiserlichen Vevordnnnaen vom
31 ^ uli 1914 betreffend das Verbot der Llusfuhr nnb  Durch-

von 1. Waffen, Munition, Pulver und Sprengstoffen, so-
w;e von anderen Artikeln des Kriegsbedarfs und von Gegend

x Verstellung von Kriegsbedarfsartikeln dienen;
2. Rohstoffen, drc bei der Herstellung und dem Betriebe von
Gegenständen des Kriegsbedarfes zur Verwendung gelangen, bringe
ich naMehendcs ^ur öffentlichen Kenntnis:

I. Es ist verboten die Allsfuhr und Durchfuhr von:
eisernen L>chlosstwn, Schlostteilen Und Schlüsseln aller

Arten, sonne von Verschlüssen ftir Geldschränke Nr. 633des Volltarifes.
l dnc  Anwendung auf solche Sendungen,

dw^bis einschließlich 2. September 1916 zur Versendung gebracht
II. In der Bekanntmachungvom 3. Juli 1916. Reüüs-

Nr. 155 bom 4. Juli 1916, betreffeud Aus- unb Durch-
SfÄÄ . usw., ist unter II hinter J
richtwen " b § Buchstabens „a'* der Buchstabe„b" zu be-

Berlin,  den 29. August 1916.
Ter Reichskanzler

'_ Im Aufträge: Müller _
m Bekanntmachung.Betr . : Huhnerloerchfutter.
«n den Oberbürgermeister zu Gießen und die Großb. Bürger-

Landgemeinden des Kreises.
»n Dvrmstadt, hat

Knvchenschrot. Kleie. Lrd>mßNeie, Rnssuttermehl Tier,
®rtf” wbfähe! 8<' IhWmC51' unb. KanarimsaatschDot.

«''s M k. 19 .- den Zentner
O D ? «Ä -n ^ ack zuzüglich Un.schlagskosten stellt.

Ver ^ eiEaast 7 l ^ u^ a"brhLlt7  sind durch die örtlichenre l, <ungs stellen für Futtermittel bei dertasaisirs ; *
£S e 'ÄI ?“ &ammi^ ' etzen,  den 4. Sepstemlber 1916.

Großherzogliches Kreisamt Gießen.
Pr . Using er.

Bekanntmachung
^ ^ der Verordnung über Hülsenfrüchte vom
29. In ui 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 846). Vorn 30. August 1916.

Auf Grund der Verordnung über Hülsenfrüchte vom 29. Juni
1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 846) und des § 1 der Bekanntmachung
Mer die Errichtung eines Kriegsernährungsamts vom 22. Mai
1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 402) wird folgendes bestimmt:

^ rLikel  I . Die Bewirtschaftung der Hülsen fruchte nach
Maßgabe der Verordnung über Hülsenfrüchte vom 29. Juni 1916
(Reichs-Gesetzbl. S . 846) wird in Abänderung der Bekanntmachun'g
vom 25 Juli 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 832) der Reichshülsen-
frnchtstelle, Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Berlin über¬
tragen.
nrr- dl r t i ke l II . Dem Besitzer von HAlsensrüchten sind nach § 4Ab,. 2 zu belassen:

a) zu Saatzivecken bis zu 2 Doppelzentnern für den Hektar der
Anbaufläche des Erntejahrs 1916;

b) zu seiner Ernährung und zur Ernährung ^>er Angehörigen
seiner Wirtschaft einschließlich des Gesindes sechs Kilogramm
für iede in Betracht kommende Person. Den Angehörigen
der Wirtschaft stehen gleich Natnralbereckstigte, insbesondere
Altenteiler und Arbeiter, soweit sie kraft ihrer Berechtigung
oder als Lohn Hülsenfrüchte zu beanspruchen haben.

c -lrt .rkellll.  Die Reichshülsenfruchtftelle kann das Verlangen
auf käufliche Ueberlastnng der Hülsenfrüchte nach § 4 Abs. 1 Satz 1'
durch eingeschriebenen Brief an den einzelnen Besitzer, dilrch Ver¬
öffentlichung in den aintlichen Blättern eines Bezirkes an die
Besitzer des Bezirkes oder durch Veröffentlichung im Reichsanzciger
an alle Besitzer im Inland richten.
. . . %t^ 3D£tt,ei*u"0' durch die rin Besitzer eine Frist zur Wnahmie
M !ß \ 1 ©all 2), hat durch eingeschriebenen Brief an di«
Adresse der Rerchshülsenfruchtstelle, Gesellschaft mit beschränkter
Haftung m Berlin zii erfolgen.
f f dl*t ikel  IV . Für die Bewertung der Hülsenftückste geltenfolgende Grundsätze:

' ) die im § 11 festgesetzten höchsten Preise sind nur für beste,
rerne, gefünde, trockene und gutkochende Hülsenfrüchte zu zach-
leo -<JH r kleine Erbsen dieser Beschaffenheit sind höchstens58 Mark zu zahlen;

b) für gute handelsübliche Durchschnittsware ist zu für den
, Doppelzentner

ftir gelbe und grüne Vittoriaerbsen sowie große
graue Erbsen . . . . . 55 Mark-

wr kleine gelbe, grüne und graue Erbsen . . . 53
mr weiße, gelbe und braune Bohnen . 65
für Linsen . ' 70 "

c) für Hülsenfrüchte von geringerer Beschaffenheit ist entspreckerch
weniger zu zahlen. Bei feuchten und bei käfer- und maden-
haltigen Hulsenfruchien smd außer dem Minderwerte wegen
der abfallendim Beschaffenheit die durch künstliche Trocknung
und,Bearbeftung entstehenden Kosten und Gewichtsverluste zu

j9ltl erLV. D« zur Lieferung an die ReichsMsenfruchtstelle
^pflichlete hat die.Hülsenfrüchte bis zu der Verladestelle des Ortes,
von bdm die Ware mit der Bahn oder zu Wasser versandt wird zu

^lelhst einznladen. Die Reickishülsensrnchtstelle'hat
Ms angemessene Frist zu setzen, die nickst wenigerl eme Woche betragMi darf; aleMertüf ist die Verladestelle an-
we?dê schl̂ ^ bte ^ m - dahn vder zu Wasser versandt

Kommt der Verpflickstete der Aufforderung zur Verladung
innerhalb der gesetzten Frist nicht nach, so kann die zuständige M-

'^ A^ ^ / ^ ^ "^ stelle die Verladung mit
dps landwirtsckxlftlichen oder kaufmännischen BetrrÄs
des Verpflichteten oder durch einen Dritten ausführen lassen. Die
hierdurch entstandenen Kosten sind vom Uebemahmepreise zu kürzen.
. Bestimmungen im! Abs. 1 und 2 gelten auch ftir den Fallder Enteignung aemäß § 7 Abs. 2. 7 m ^ aU
CA-rr c Soweit die Lieferung und Abnahme der
S eW e Nicht durch die Bestimürungen in den Artikeln II bis V
LMblt ist. gelten die Geschäftsbedingungen der ReickfsHülsenfrucht-
stelle die der Genehmigung des Reichskanzlersbedürfen.

SSWeasfSÄÄ 26‘ 1915
Berlin,  den 30. August 1916.

Der Präsident des KriegsernährnngsänM'.
v. Batocki.

w or. c . Bekanntmachung
treffend Aüsführnngder Bnndestatsverordnung über Speisefette

Vom 31. August 1916.

fei « « äs
DarÄlstadt , bat 31. Augvft 1916.

GroßherzoglichesMinisterium des Innern
v. H om b e r g k.
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Bekanntmachung
| !ur Durchführung der Verordnung über Hafer aus der Ernte 1916.

Vom 25 . August 1916.
. Grund des § 1 der Bekanntmachung über die Errichtung

§nes Wriegsernährungsamts vom 22 . Mai 1916 (Reichs - Gesetzbl.
S . 402 ) wird als die nach § 19 der Verordnung über Hafer aus
der Ernte 1916  vom 6 . Juli 1916 (Reichs - Gesetzbl . S . 811)
zuständige Stelle die ReichsfulLermittelstelle bestimmt.

B er l i n , den 25 . August 1916 . «r r
Ter Präsident des Kriegsernährungsamts.

von Batocki.  —

Bekanntmachung ,
ahn  die Errichtung einer ReichsverteitungssteNe für Eier.

Vom 25 . August 1916.
Auf Gruird der Bekanntmachung .Der die Errichttmg eines

Duegsernährungsamts vom 22 . Mai 1916 (Reichs - Gesetzblatt
S . 402 ) wird bestimmt:

Für das Reichsgebiet wird in Ausführung des § 1 Absatz 2
der Vewrdnung über Eier vom 12 . August 1916 (Reichs - Gesetzbl.

9 - 7) m Berlin eine „ Reichsverteilungsstelle für Eier " er -'
richtet.

Berlin,  den 25 . August 1916.
Der Präsident des Kriegsernährungsamts,

v . B a t o ck i.

Bekanntmachung.
Betr . ? Richtpreise für Federwild und Hasen.

Nach Anhörung der Preisprüfungsstelle für die Provinz Ober
Hessen werden unter Aufhebung der Bekanntniachung vom 30 . 8 .1 6
(Kreisblatt Nr . 106 ) folgende Richtpreise festgesetzt:

1 . Feldhühner.
Einkaufspreis  vom Jäger:

Ar gute , junge . das Stück 1, — Mk .. bis 1,20 Mk
" «ly . . . . „ „ 0,80 7,
„ kleine . Nicht ausgewachsene „ 0,50 „ „ 0,60

V e r k a u f s p r e i s des Händlers an die Verbraucher:
für gute , junge Feldhühner , ge¬

rupft und bratfertig , . . das Stück 1,50 Mk . bis 1 .70 Mk.
„ alte Feldhühner , gerupft

imd bratfertig . „ „ 1,20 „ 77 1,30“

2 . Fasanen.
Einkaufspreis:

für Hahne mit FÄ >ern . . . das Stück 2,50 Mk.
7, Heimen „ „ . . . „ „ 1,80 „ bis 2—  Mk.

m c x- Verkaufspreis:
mr Hahne fertig gerupft . das Stück 3 50 Mk

' vennm „ „ . 7, „ 2,50 „
3 . Hasen.

. Einkaufspreis  vom Jäger:
für Lwsen mit Fell . ^ . das Stück bis zu 4 — Mk

Verkaufsprers  vom Händler an die Verbraucher:
für Hasen 0 hne Fell . das Stück bis zu 4,50 Mk
7, „ zerlegt . . 7i 5 _ _
„ „ ziemer (bratfertig ) . . . ' "t " " 2 — "
s, „  rag out (Hasenklein mit Kopf und Läufen ) zusammen

ms zu . 1 _ Mx
Gießen,  den 3 . September 1916.

Großherzogliches Kreisamt Gießen.
I . V . : Langermann.

Vetr-  Die Feier des Geburtstages Ihrer Königlichen Hvbei«
der Großherzogin.

An die Schulvorstände des Kreises.
Da die obenbezeichnete Feier diesmal auf einen Sonntag fällt,

BF ^ erUnterricht am vorhergehenden Tage , also am 16 . Septem¬ber l . Js ., auszufallen.
Gießen,  den 5 . September 1916.

Großherzogliche KreisschulkomMission Gießen,
vr . U sing  er.

An die Schulvorstälche der Landgemeinden des Kreises.
Vetr . : Die Kinderarbeit in den gewerblichen Betrieben.

der Mwerblich tätigen Kinder sind
™  Eober Ihierher  einzureichen.

ÄSrr k  dieser Verzeichnisse wird er-
R ' A Aufftellung giLruckte Formulare , die bei Wilhelm
" ^ €iL *** Gießen zu haben sind , zu bemitzen

Wir erwarten pünktliche Einsendung.
Gießen,  den 2 . September 1916.

> Großherzogliche KreisschulkonlMission Gießen.
I . V . : L a n g er ma n n.

Betr . : Tie Fortbildungsschule.

An die Schulvorstände des Kreises
Wir ersuchen Sie , die Verzeichnisse derjenigen Schüler , die im

kommenden Winter die Fortbildungsschule zu besuchen haben,
alsbald in doppelten Exemplaren aufzustellen : ein Exemplar ist
bei ^ hren Akten zu behalten .und das andere uns bis s p n t e st e n s
den 15 . Oktober ! . Js . zwp Prüfung einzusenden . Wir wer -?
den dieses nur zurückaeben , wenn sich Beanstan¬
dungen ergeben.  Erfolgt keine Rückgabe , so ist das Ver¬
zeichnis als genehmigt anzusehen.

In die Liste sind alle  Schulpflichtigen einzUtragcn . Bei
deil von auswärts eintretenden Schülern ist die Gemeinde anzu¬
geben , aus der sie Kimmen.

Solche Schüler , die aus ' ihrer Gemeinde in andere Gemeinden
übertreten , sind gesondert anzugeben , und es ist bei ihnen 51t
bescheinigen , daß die Schulvorstände der Gemeinden,
in welche sie übertreten , entsprechende Mittei¬
lungerhalten haben.

<wr §. Tl’ )̂ei1 ^tsten ist bei den außerhalb arbeitenden Schülern
Arbeitsort urw Arbeitgeber anzu führen . Dies hat auch bei jeder
Ueberwmftmg zu geschehen . Solche Schüler , die überwiesen sein
wollen , haben . dies schon jetzt zu erklären , damit die Ueöer-
weisung rechtzeitig erfolgen kann.

Ueberweisimgen vom Wohnort nach dem Beschäftigungsort
erscheinen nur dann rätlich , wenn die zu Ueberwei senden die Fort¬
bildungsschule m ihrem Beschäftigungsart voraussichtlich l ä n g e r e
o e 11 besuchen werden.

Gießen,  den 2 . September 1916.
Großherzogliche KreisschulkomMission Gießen.

Dt. 11s i n g er.

Bekanntmachmrg
Nr . W . III . 1/8 . 16 . K . R . A .,

bsireffend Höchstpreise für Bastfaser-
absäüe.

Vom 8 . Sevteniber 1916.

^ Tw nachstehende Bekanntmachung wird auf Grund des Gesetzes
Wer den Belagermrgztzustand vom 4 . Juni 1851 , in Baven , auf
Grund des Bayiwisck ^ ii Gesetzes über den Kriegszustand vom 5 No-
venrber 1912 m Verbindung mit der Merhöchstcn Verordnung vom

/w ^ ^ ' ^ Lbsetzes betreffeich tzochstpreise , vom 4 . August
^014 E ^ chs - Gesetzlst . 339 ) in der ^ asiung voni 17 Dezember
1914 (Reichs -Gesetzbl S . 516 ) und der Bekanntmachungen über die
Aenderung dieses Gesetzes vom 21 . Januar 1915 (Reichs -Gesetzbl
% ^ -̂Vtember 1915 (Reichs -Gesetzbl. S . 603 ) und vom

^16 (Reichs -GeseMatt Seite 183 ), zur allgemeinen
Kenntnis gebracht mit dem Bemeicken , daß Zuloiderhandlnngen
gemäß den m der Anmerftmg ** ) abgedruckten Bestimmungen
beitraft werden , joserm nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen
höhere Strafen angedroht sind . Auch kann die Schließung des
öetriebev geniaß der Bekanntmachiing zur Feruhaltung unzuver-

lassiger slZersonen vom Handel vom 23 . September 1915 (Reicks
Gesetzbl . S . 603 ) an geordnet werden . i

*) Mir Gefängnis bis zu einem Jahre und nrii LÄdstrafc bis
zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft:

1 . wer die festgesetzten Höchstpreise überschreitet:
2 . wer einen anderen zum Abschluß eines Vertrages auffordert,

durch den die Höchstpreise überschritten werden , oder' sich su
ctnent solchen Vertrage erbietet:

3 . wer einen Gegenstand , der von einer Aufforderung (<$ 2,
und 3 des Gesetzes , betreffend Höchstpreise ) Betroffen ist/bci-
seiteschafft , beschädigt oder zerstört;

4 . wer der Aufforderung der zuständigeil Behörde zuw Ver¬
kauf von Gegenständen , für die Höchstpreise festgesetzt sind,
nicht nachkommt;

5 . wer Vorräte an Gegenständen , für die Höchstpreise festgesetzt
sind , dex, zuständigen Beamten gegenüber verheimlicht:

6 . wer den nach § 5 des Gesetzes , betreffend Höchstpreise , er-
lasseneii Ausfühiungsbestimmungen zuwiderhandett.

Bei vorsätzlichen Zuwiderhandlungen gegen Nr 1 und 2 ist die
Geldstrafe nnndestens auf das Doppelte des Betrages zu bemessen,
um den der Höchstpreis überschritten tvorden ist oder in den Fällen
der Nr 2 überschritten tverden sollte : übersteigt -der Mindestbetrag
zetzittausend Märk , so ist auf ihn zu erkennen . Im Falle mildernder
Um,lande kann die Geldstrafe bis auf die Hälfte dcs Mindestbetrages
errnäßigt werden.

Irr den FäUen der Numrster 1 und 3 kann neben der Strafe
angeordnet werderi . daß die Verurteilung auf Küsten des Schul¬
digen öffentlich bekanntzuniack -en ist ; auch kann neben Gefängnis'
strafe auf Verstlist der bürgerlichen Ehreureckste erkannt lverdm
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§ L
Von der Mkimntmachung betroffen .' Gegenstände.

Vsil dieser' Bekanntmachu.ng iverden betvô -en sämtliche ttoe-
pairdenen und rroch weiter anfallenden, in der veigefügten Preis¬
tafel verzeichneten Bastsas oralst alle aller Arten Werg ist: nicht
Mbsall im Sinne dieser Bekanntmaclnurg.

§ 2 -
Höchstpreise.

Tie von der Aktiengesellschaft Kur Verwerürng von Stoft¬
abfällen irr Berlin für die üu § 1 bezeichneten Gegenstände zu
zahlenden Preise dürfen die in der beifolgenden Pveistafel für die
einzelnen Gruppen festgesetzten Preise nicht übersteigen. Diese Preise
verstehen sich nur für beste Sorten , für gernege re sind entsprecheich
billigere Preise &u zahlen.

Tie Höchstpreise gelten auck» für Ab fallmis chüngen, welche
mehr als 50 v. H Bastfaseräbfall enthalten.

Tie Aktiengesellschaft zur Verwertung von Dtoftab fällen ist er¬
mächtigt, im Einzelfalle für den Ankauf von besonderen Sorten
der im 8 1 bezeichnrren Gegenstände, lvenn die besäen Qualitäten
der entsprechenden Gruppen durch das vvrliegeiche Sortiment
üb er troffen werden, die in der Preistafel festgesetzten Preise bis
zur Höhe von 20 v. H. zu überschreiten.

A n m e r f u n g : Es ist genau zu beachten, daß die festge»«
fetzten Höchstpreise diejenigen Preise sind, welche die AktiOrgesäl-
schasr zur Verwertung von Stoffabfällen höchst-ens bezahlen darf.
Für mmderwcr-tige Abfälle wird die Gesellschaft einen entsprechend
mcbrigc-reu Preis bezahlen. §a

ZghluirgslrMttgungkn.
Tie Höchstpreise schließen die Kosten der Beförderung bis zum

nächsten Güterbalmhos oder bis zur nächsten Schiftsladestelleund
dir Kosten der Verladung sonne die Besorgung der Bedeckung ein.
Als Vergütung für den Gebrauch der Decken dürfen höchstens!
die Preise des 'Decken tarifs der Staatsei sende hn des Abgangsortes,
auch bei der Verwendung eigener Decken des Verkäufers, dem
Käufer in Rechnung gestellt ivevden.

Die Höchstpreise gelten für Zahlung innerhalb 14 Tagen vom
Eingongstage der Rechnung brutto für netto. Die Tara darf jedoch
4 v. H. nicht übersteigen. Wird der Kaufpreis gestundet, so dürfen
bis zu 2 v . H. Jahreszinsen über Reichsbankdiskont zu geschlagen
werden.

8 4.
Ausnahmen.

Anträge ans Bewilligung von Ausnahmen sind an die Kriegs-
Roh sw ft Abteilung des Königlich Preußischen Krst gsministeriurns,
Berlin SW . 48, Verl. Hedemannftr. 10, zU richten. Tie Ent¬
scheidung über die Anträge belstilt sich der zuständige Militär¬
befehlshaber vor.

8 5.
Inkrafttreten.

Diese Beftrnntmachnng tritt mit ihrer Verkündung am 8. Sept.
*16 in Kraft

Preistafel.
Gr u p p e A

Pfennig das
Garnresde- Kilogramm

1. Reste von leinenen Garnen, roh, beste Sorte 65
2. desgleick>en gebleicht, „ „ ^ 75
3. desgleichen bunt. „ „ 55
4. desgleichen angeschmutzt, „ „ 25
5. Hanfgarnreste, „ 60
6 . Hartsasercmrnreste. „ „ 50
7. Jutegarnreste , roh. „ „ ^ 55
8. Jickegarnreste, bunt ^ - „ 35
0 . geuüschte Bastfasergarureste, „ 50

10. Rxlstfaseroarareste, gezwirnt, durchweg lOP 'g.
iveniger.

Gr u p p e ö.
Trocklmspinnabsätle. beste Sorte . . . . . 80
Nastwinnabfälle, gespickt, gequetscht und getrocknet,

beste Sorte . . 80
Gruppe  C.

Kämmlinge, beste Sorte . . . - . 140
Gruppe  D.

Kardenalställe: Bastfaserkardenabfall, geschüttelt, beste
Sorte . . . . . . 60

Gr u p p e 8.
Wergabfall lFlneftverg) und Schivingabfall. beste Sorte 25

Gruppe  8.
Kebrtckü und Scherabfall:

1. Scherabsall Jute , beste Sorte . 20
Schevabfack anderer, beste Sorte . . . . 12

2 Fabrikkehricht, beste Sorte 10

Vorstehende Preise erhöhen sich bei Ablieferung geschloffener
WtagenladuTlgen einer Gruppe in Mengen von mindestens 10000
Kilogramm um 5 v. H.

Frankfurt  a . M., den 8. September 1916.
Stellv . Generalkommando des 18. Armeekorps.

Bekanntmachung
betr. Zahlungsverbot usw. gegen Rumänien . Vom 28. Auanst 1916.

Auf Grund des § 7 Ms . 2 der Verordnung, betreffend Zah-
lungsverbot gegen England , vom 30. September 1914 (Reichs-Gv-
fehlst. S . 421) und des § 4 Abs. 2 der Verordnung über die Aw>
Meldung des im Inland befindlichen Vermögens von Angehörigen
feindlicher Staaten vom 7.Oktober 1915 (Aöeichs-Gesetzbl. S . 63H
Wird folgendes bestimnlt:

Artikel  1 . Die Vorschriften der Verordnung, betreffend
Zahlungs verbot gegen. England, vom 30. September 1914 werden
auch auf Rumänien für anwendbar erklärt.

Die Anwendung »rnterliegt folgenden Einschränkungen:
1. Für die Frage, ob die Stundung gegen den Erwerber

wirkt oder nicht (§ 2 9lbs. 2 der Verordnung) kommt eS
ohne Rücksicht auf den Wohnsitz oder Zitz des ErwerberS
nur darauf an, ob der Erwerb nach dem 28. August 1916
oder vorher stattgefunden hat.

2. Soweit in der Verordnung .vom 30. Septenrber 1914 auf
den Zeitpunkt ihres Inkrafttretens verwiesen wird, triftj
der Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Bekanntmachung
an die Stelle.

.Artikel  2 . Die Vorschriften der Verordnung über die An¬
meldung des im Jnlarch befindlichen Vermag ms von Angehörigen!
feindlicher Staaterl vorn 7. Oktober 1915 finden insoweit, als sie sich
auf die Beschränkung der Verfügung über das inländische Vermögen
und das Verbot der- Abführung des Eigentums feindlicher Staats¬
angehöriger beziehen(§8 5 bis 11, 8 13 der Berotd-mrngst auf das
Vermögen rumänischer Staatsaugehüriger Anwendung.

Artikel  3 . Diese Bekannturachungtritt mit dem Tage der
Verkündung in Kraft.

Berlin,  den 28. August 1916.
Ter Stellvertreter des stteichskanzlers.

Dr. Helfferich.

wöchesL!. Uedersicht öerLotzeMvei. tz. stützt Sichen.
34. Woche. Vom 20. bis 26. August 3916.

Einwohnerzahl: angenommen zu 33100 (inkl. 1600 Mann Militär ).
SterblichkcitszifferKl 7,80°/0v

Rach Abzug von 8 Ortsfremden : 4,71 °/ oa.
Kinder

Es starben an Zui. wachfene tM , Lrdens - vo
jahr

Altersschwäche 1 1
Keuchhusten 1 — —
Kramheiten der AtmungS-

organe 1 (1) 1 ( 1) —
Krankheiten der Kreislauf-

organe MD 1 ( 1) —
Gehirrstchlag 1 1 —
anderen Krankhetten de» -

Nervensystems 2 (2) 2 (2) —
anderen Neubildungen Kl) 1 ( 1) —
Selbstmord durch Ertränke,» 1 (1) MD —

Verunglückung durch Sturz KD 1 (1) —
anderen benannten Krank-

heilen 1 ( 1) 1 ( 1) —
Summa: 11 <8t 10 ( 8) —

A n in. : Die in Klammern gesetzten Ziffern geben an, !vie viel
der Todesfälle in der betreffender! Krankheit aus von auswärts
nach Gießen gebrachte Kranke kommen.

Veroffentlichnngdes Grosth. Kreis gesnndlieitsamts Gießen.
Dr . Walger,  Med .-Rat.

Meteorologische Seodachümgeu der Station Sichen.
Sept. IHi>!
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Wetter

7. 3" _ 19,7 112 66 6 Berv. Himmel
7. 10» 16,8 11,0 82 — - 0 Klarer pinnnel8. 8» 14,8 10,7 88 7 Bew. «

Höchste Temperatur a»n 6. bis 7. Sept . 1916: ft- 80,2" 0.
Niedrigste „ „ 6. ^ 7. ^ 1916: ft- 12.8 ° 0.
Niederschlag 0,0 mm.

Rotationsdruck der Brühl ' sche»  Untv .-Buch- und Steindruckerei. R. Lange,  Gießen.
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